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Regeste

Strafverfahren; DNA-Analyse; erkennungsdienstliche Erfassung | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland führt gegen A.________ ein
Strafverfahren wegen Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch die Installation
verdeckter Kameras in einer Damentoilette. Mit Verfügung vom 5. August 2022 ordnete die
Staatsanwaltschaft die Erstellung eines DNA-Profils und die erkennungsdienstliche
Erfassung an. Dagegen erhob A.________ Beschwerde, welche die Beschwerdekammer in
Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern mit Beschluss vom 2. November 2022
abwies, soweit sie darauf eintrat.

E. 2
A.________ führt mit Eingabe vom 6. Dezember 2022 Beschwerde in Strafsachen gegen
den Beschluss der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern.
Das Bundesgericht verzichtet auf die Einholung von Vernehmlassungen.

E. 3
Mit dem angefochtenen Beschluss wird das Verfahren gegen den Beschwerdeführer nicht
abgeschlossen. Es handelt sich mithin um einen Zwischenentscheid, gegen den die
Beschwerde zulässig ist, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher
Natur ( BGE 140 V 321 E. 3.6; 133 IV 139 E. 4) bewirken könnte ( Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG ) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde, was vorliegend von vornherein nicht
zutrifft, sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an
Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b
BGG ). Die Beschwerdevoraussetzungen nach Art. 93 Abs. 1 BGG sollen das
Bundesgericht entlasten, dieses soll sich wenn möglich nur einmal mit einer Sache befassen
( BGE 135 II 30 E. 1.3.2). Ist die Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid nicht
zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, bleibt der Zwischenentscheid im
Rahmen einer Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, sofern er sich auf dessen
Inhalt auswirkt ( Art. 93 Abs. 3 BGG ). Nach ständiger Praxis hat der Beschwerdeführer im
Einzelnen darzulegen, inwiefern die Beschwerdevoraussetzungen nach Art. 93 Abs. 1 BGG
erfüllt sind, ansonsten auf die Beschwerde mangels hinreichender Begründung nicht
einzutreten ist ( BGE 141 IV 284 E. 2; 289 E. 1.3). Der Beschwerdeführer legt nicht dar,
inwiefern der angefochtene Beschluss einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil
bewirken könnte. Dies ist auch nicht offensichtlich. Im Gegenteil ist davon auszugehen,
dass ein entstandener Nachteil durch einen für ihn günstigen Endentscheid behoben werden
könnte. Auf die Beschwerde ist deshalb im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1



BGG wegen Verletzung der Begründungspflicht nicht einzutreten.

E. 4
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten ( Art. 66 Abs. 1
BGG ) Demnach erkennt das präsidierende Mitglied: 1. Auf die Beschwerde wird nicht
eingetreten. 2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons
Bern und dem Obergericht des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen,
schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 13. Dezember 2022 Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen
Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Das präsidierende Mitglied: Jametti Der
Gerichtsschreiber: Pfäffli
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